
2. Vereinssportfest 
 

Kugel, Diskus und Speer 
 

 

Datum:   Samstag, den 26.06.2021 
 

Ausrichter:    LAZ Bruchköbel 
 

Ort:    Rudolf Harbig Stadion,  
    Pestalozzistraße 1, 63486 Bruchköbel 
 

Klassen:   Männer, MJU20, MJU18 und Senioren bis AK 55 
    Frauen, WJ U20, WJU18 und Seniorinnen bis AK 55  
 

Wettbewerbe:  Diskus nur eine Gruppe mit maximal 12 Athleten, 
    Kugel nur eine Gruppe mit maximal 12 Athleten, 
    Speer nur eine Gruppe mit maximal 12 Athleten. 
 

Beginn:   11:00 Uhr 
 

Meldungen:   E-Mail bis 22.06.2021 an: 
    info@laz-bruchkoebel.de mit folgenden Angaben 
    Name Athlet*innen, Disziplin, Geb. Datum, Verein,   
    Startpass-Nr. und evtl. Name Betreuer 
     

    Je nach Meldeeingang kann der Meldeschluss auch früher  
    festgelegt werden. 
 

Meldegebühr:  8,00 € 
    

Die Meldegebühr wird per Rechnung bezahlt, die per Mail 
verschickt wird. 

 

Negativ-Nachweis: Alle Teilnehmer*innen, Trainer*innen, Kampfrichter*innen und 
Helfer*innen erhalten nur mit einem tagesaktuellen negativen 
Schnelltests eines zertifizierten Testzentrums 
(https://www.corona-test-hessen.de) ein Nachweis des 
vollständigen Impfschutzes oder  ein Genesungsnachweis 
einen Zugang zum Stadiongelände. 

 

Nachmeldung  keine Nachmeldung möglich 
 

Wettkampfunterlagen: Es werden keine Startnummern ausgegeben. 
 

Ergebnisse:   Die Ergebnisse werden auf der Homepage des   
    LAZ Bruchköbel (http://www.laz-bruchkoebel.de)   
    veröffentlicht. 
 

Zeitplan:   11.00 Uhr  Diskus 
    13:00 Uhr Kugel 
    14:30 Uhr Speer 
    Änderungen behalten wir uns vor. 
 

Verpflegung:   Es wird keine Verpflegung zum Verkauf angeboten. 
 

Zuschauer:   Zuschauern kann kein Zutritt gewährt werden. 

mailto:info@laz-bruchkoebel.de
https://www.corona-test-hessen.de/
http://www.laz-bruchkoebel.de/


Allgemeines: 
 

Die Wertung erfolgt getrennt nach Jahrgangsklassen. Die Wettkämpfe werden nach den 
Wettkampfrichtlinien der IWR und DLO durchgeführt. 
 
Das Hygienekonzept der Stadt Bruchköbel für die Leichtathletikanlage wird beachtet 
und umgesetzt, ebenso die Hygieneempfehlung des RKI. Grundsätzlich gelten während 
der Veranstaltung die Ausführungen des HLV Wettkampf-Hygiene-Konzept. 
 
Der Zugang zu den Wettkampfstätten ist ausschließlich den Athlet*innen, des 
Kampfgerichtes und bei Bedarf des medizinischen Personals gestattet. Für das Coaching 
werden sog. Coachingzonen eingerichtet. 
 
Für die Teilnahme ist zwingend ein Startpass erforderlich. Ohne Startpass (ggf. Antraf) 
oder vollständig ausgefüllter und unterschriebener Teilnahmeerklärung ist eine Teilnahme 
wegen der Bestimmungen der Datenschutz Grundverordnung ausgeschlossen. 
 
Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Teilnahme am Wettkampf sein zeitlich unbegrenztes 
und unwiderrufliches Einverständnis zur Erstellung von Bild- und Videoaufnahmen seiner 
Person im Rahmen der Veranstaltung sowie zur Verwendung und Veröffentlichung solcher 
Aufnahmen zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung (Website, Presse, Social 
Media, Print). Erfolgt kein Einverständnis, ist dies zwingend vor Wettkampfbeginn dem 
Veranstalter mitzuteilen.  
 

Haftung: 
 

Wir schließen unsere Haftung für einfache fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern 
diese keine vertragswesentlichen Pflichten oder Schäden aufgrund einer Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit betreffen. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen 
unserer Erfüllungsgehilfen.  
 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle, Diebstahl oder sonstige 
Schadensfälle.  
  

 



Hygienekonzept  

Allgemeine Informationen zur Vorbereitung und dem Ablauf:  

• Zutritt der Anlage nur für Helfer, Kampfrichter, Mitarbeiter, Betreuer, 

Athleten, Verbandsaufsicht, Pressevertreter und eine Begleitperson bei 

Minderjährigen. 

• Es sind keine Zuschauer innerhalb der Anlage erlaubt! 

• Betreten und Verlassen der Sportanlage nur durch den Haupteingang. 

• Ein- und Auslass wir mit Absperrband getrennt und beschildert. 

• Hände müssen beim Betreten und Verlassen des Sportplatzes desinfiziert 

werden. 

• Datenerfassung aller anwesenden Personen beim Betreten der 

Sportanlage und Aufbewahrung von 4 Wochen:  

Name & Vorname, Verein, Funktion, Telefon Nr. oder Adresse. 

• Der Mindestabstand von 2m sowie das Tragen eines Mund- und 

Nasenschutz, ist auf der gesamten Sportanlage einzuhalten. (Wir 

empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske) 

• Sportler/innen und Betreuer/innen dürfen maximal 90 Minuten vor dem 

eigenen Wettkampf die Anlage betreten und müssen das Gelände direkt 

nach dem Wettkampf wieder verlassen. 

• Zum Wettkampf kommen die Athleten*innen in Wettkampfkleidung. Das 

eigene Wettkampfgerät ist bei den technischen Disziplinen zu verwenden. 

• Gerätekontrolle findet vor dem Einwerfen/Einstoßen an der 

Wettkampfstätte statt. Der Geräteprüfer trägt einen  Mundschutz und 

Handschuhe. 

• Es werden keine Bänke aufgestellt. Bringt bitte eure Klappstühle mit. 

• Die Tribüne wird komplett gesperrt. 

• Umkleideräume und Duschen sind nicht geöffnet. 

• Toiletten sind offen, Desinfektionsmittel steht vor den Toiletten zur 

Verfügung. Wir bitten darum, beim Toilettengang Mundschutz zu tragen 

und unbedingt den Mindestabstand von 2m einzuhalten. 

• Die maximale Personenanzahl auf den Toiletten wird auf eine Person 

begrenzt. 

 

 

Kontakt: 
  

 Silke Stolt 

 

 

  



Informationen/Regeln für den Wettkampf:  

• Pro Wettkampf max. 12 Teilnehmer. 

• Altersklassen nach Ausschreibung nur bis max. M/W 55 

• Es dürfen nur eigene Geräte verwendet werden 

• Aktive Athletinnen und Athleten sind von der Maskenpflicht auf der 

Wettkampffläche und zur Vorbereitung befreit. 

• Der Rücktransport der Geräte erfolgt durch die Athleten selbst. Nach 

jedem Durchgang wird der Wurfsektor zur Abholung der Geräte 

freigegeben. 

• Wege der Kampfrichter und der am Wettkampf Beteiligten sind mit 

Absperrband vorgegeben. 

• Trainer halten sich beim Wettkampf in der Coaching-Zone auf. 

• Aktive Wettkämpfer im Aufwärmbereich. 

• Aufwärmen nur im angegeben Bereich möglich. 

• Kampfgericht sind fest eingeteilt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Datenerfassung 
 

Mit der Unterschrift der untenstehenden schriftlichen Bestätigung erkläre ich, die 
Vorgaben aus der Ausschreibung in seiner aktuellsten Fassung zu berücksichtigen und 
die Regeln zu akzeptieren. Die Nichteinhaltung hat ein Verweis vom Sportgelände zur 
Folge. 
 

Wichtiger Hinweis: 
Der Zugang zur Sportanlage ist nur möglich, wenn nachfolgende Daten bei der 
Einlasskontrolle hinterlegt werden (dies gilt für Trainer*innen/Betreuer*innen, 
Helfer*innen/ Kampfrichter*innen, Funktionäre und Presse)! 
 

Tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten (gut leserlich) in die folgenden Felder ein. 
 
 

Anwesenheit in der Sportanlage Bruchköbel am _______________ 
 

 

Von                                             Uhr 
 

 

Bis                                            Uhr 
 

Vorname: 
 

 

Nachname: 

 

Adresse 
 
 

Telefonnummer: 
 
 

Verein: 
 

 

O     Genesen              O     Schnelltest              O     Geimpft             ______________ 
 

Es können nur Personen das Stadion betreten, die die folgenden Bedingungen erfüllen: 

• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine spezifischen Systome einer SARS-CoV-
Infektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen, Allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen). 

• Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen. 

• In den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer auf SARS-CoV positiv getesteten 
Personen hatte. 

• In allen anderen Fällen ist werder die Teilnahme am Wettkampf noch der Aufenthalt 
in den Stadionbereich gestattet. 

 
 
 

_______________________________       _________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift                               ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
Das Formular wird nur nach Aufforderung autorisierten Behörden übermittelt, wenn ggf. 
Infektionswege zurückverfolgt werden müssen, andernfalls nach 4 Wochen vernichtet. Die 
Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung zur 
Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten finden 
keine Anwendung. 
 

Vielen Dank für ihre Unterstützung! 
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Veranstaltung! 

Bleiben Sie gesund! 


